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	Übersicht: Handlungsplan für Missbrauchsverdachtsfälle

	Handlungsempfehlung
	Konkrete Handlungsanleitung und rechtlicher Hintergrund

	Informationen dokumentieren
	Geraten Sie nicht in Aktionismus. Notieren Sie Datum, Uhrzeit und den genauen Wortlaut dessen, was Ihnen mitgeteilt wurde.

	Kind schützen
	Stellen Sie sicher, dass das betroffene Kind keinen weiteren Kontakt zur verdächtigen Person hat – diskret und ohne Aufruhr.

	Träger informieren
	Informieren Sie Ihren Träger sofort (!) telefonisch, gefolgt von einer schriftlichen Zusammenfassung. Der Träger entscheidet über weitere Schritte wie Freistellung, Einschaltung der Polizei oder Kündigung – er kann aber nur handeln, wenn er informiert ist.

	Fachberatung einschalten
	Schalten Sie umgehend die träger- oder verbandseigene Fachberatung ein. Sie begleitet Sie bei der Einschätzung der Situation, unterstützt bei der Dokumentation und hilft, die nächsten Schritte rechtssicher zu planen.

	Landesjugendamt einschalten
	Sobald ein konkreter Verdacht besteht, ist der Träger verpflichtet, das Landesjugendamt zu informieren – spätestens nach Rücksprache mit der Fachberatung. Warten Sie nicht auf eine abschließende Bewertung.

	Eltern des betroffenen Kin-des informieren
	Die Erziehungsberechtigten sind sofort zu informieren (soweit der Hinweis nicht von diesen kommt). Das Gespräch führen Sie gemeinsam mit dem Träger, ruhig, empathisch und möglichst sachlich.

	Verdächtige Person freistellen
	Der Träger sollte die beschuldigte Person zum Schutz aller Beteiligten sofort freistellen – zunächst unter Fortzahlung der Vergütung.

	Verdachtsanhörung einleiten
	Bevor eine Kündigung ausgesprochen wird, muss die beschuldigte Person zu den Vorwürfen angehört werden. Diese Anhörung ist binnen einer Woche einzuleiten – unabhängig davon, ob die Person im Urlaub oder krankgeschrieben ist. Die schriftliche Übermittlung der Vorwürfe per Brief oder E-Mail ist ausreichend.

	Team informieren
	Informieren Sie das Team lediglich über die Freistellung, nicht über die Hintergründe.





